
In der Senatssitzung am 30. Juni 2026 beschlossene Fassung 

 

Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz 

11.06.2026 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 30.06.2026 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Federführung des Landkreises Ro-
tenburg (Wümme) als Interessensvertretung der beteiligten Gebietskörperschaf-
ten an der Tierkörperbeseitigung im Einzugsbereich der Rendac Rotenburg 
GmbH, Rotenburg 

A. Problem 
 
Die verpflichtende Beseitigung toter Haustiere ist ein Kernelement der Vorsorge vor 
Tierseuchen und insgesamt der Vorbeugung vor Gefahren für Mensch und Tier. 
 
Geregelt ist dies durch zwei direkt geltende EU-Verordnungen, nationales Recht und 
Landesrecht. 
 
Nach § 3 des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) unterliegt Ma-
terial der Risikokategorie 1 (z. B. tote Heimtiere oder im Falle von Tierseuchen veren-
dete Nutztiere) sowie Material der Risikokategorie 2 (z. B. an anderen Krankheiten 
verendet oder verunfallte Nutztiere) der Beseitigungspflicht. Dies bedeutet, dass die 
zuständige Behörde die Voraussetzungen für die Abholung, Sammlung, Kennzeich-
nung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung, Verwendung und Beseiti-
gung zu schaffen hat. 
 
Nach § 1 des Bremischen Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Beseiti-
gungsgesetz (BremAGTierNebG) obliegt die Beseitigungspflicht in der Stadtgemeinde 
Bremen der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz. Die Beseiti-
gungspflicht wurde rechtskonform zuletzt am 11.11.2021 auf die Rendac Rotenburg 
GmbH in Rotenburg (Wümme) übertragen, die dort auch mit der ganzen erforderli-
chen Logistik eine EU-zugelassene Tierkörperbeseitigungsanstalt betreibt.  
 
Die Übertragung ist befristet bis zum 31.12.2026. Diese verlängert sich automatisch 
um fünf Jahre bis zum 31.12.2031, da der Verlängerung weder durch die Rendac Ro-
tenburg GmbH noch durch die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucher-
schutz bis zum 31.12.2025 (ein Jahr vor Ablauf) widersprochen wurde. 
 
14 Gebietskörperschaften haben ihre Beseitigungspflicht analog zu Bremen jeweils 
durch gesonderte Vereinbarungen auf die Rendac Rotenburg GmbH in Rotenburg 
(Wümme) übertragen. Dies sind die Landkreise Celle, Harburg, Lüchow-Dannenberg, 
Osterholz, Stade, Verden, Cuxhaven, Heidekreis, Lüneburg, Rotenburg (Wümme), 
Uelzen, die Stadt Delmenhorst, die Stadtgemeinde Bremerhaven und die Stadtge-
meinde Bremen. 
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Seit den 1980er Jahren werden die Interessen der beteiligten Gebietskörperschaften 
gegenüber der Firma und auch der Niedersächsischen Tierseuchenkasse durch eine 
federführende Gebietskörperschaft vertreten, damit nicht jede einzelne tätig werden 
muss. Seit dem Jahre 2007 hat diese Funktion der Landkreis Rotenburg (Wümme) 
inne; hier hat aktuell der Kreisausschuss einer Weiterführung der Federführung zuge-
stimmt. 
 
Die letzte entsprechende Vereinbarung über die Federführung des Landkreises Ro-
tenburg (Wümme) als Interessensvertretung der beteiligten Gebietskörperschaften an 
der Tierkörper-beseitigung im Einzugsbereich der Rendac Rotenburg GmbH, Roten-
burg ist bis zum 31.12.2026 befristet. Eine neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit 
Laufzeit bis zum 31.12.2031 liegt nahezu inhaltsgleich vor. 
 
Sie regelt die 
 

• Übernahme der Federführung durch den Landkreis Rotenburg 
• Unterrichtung über getroffene Maßnahmen und Einleitung von Zustimmungs-

verfahren in Fällen allgemeiner Bedeutung 
• Einberufung von Versammlungen der Gebietskörperschaften unter Beteiligung 

der Rendac Rotenburg GmbH, der Niedersächsischen Tierseuchenkasse und 
ggf. weiterer Institutionen 

• Kostenregelungen bezüglich der Durchführung dieser öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung 

• Kostenregelungen für Prüfaufträge und Rechtsgutachten. 
 
Die Vereinbarung über die Federführung unterscheidet sich von der noch bis Jahres-
ende gültigen Vereinbarung lediglich in der Höhe des betragsmäßigen Ausgleiches für 
den von der federführenden Gebietskörperschaft (Landkreis Rotenburg (Wümme)) zu 
betreibenden Aufwands bei der Durchführung der Vereinbarung. Dieser Ausgleich er-
höht sich von bisher 40.350 € auf 47.050 € jährlich. 
 
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Gebietskörperschaften soll bis 
zum 03.07.2026 unterschrieben werden. Vor Abschluss von Verwaltungsvereinbarun-
gen oder deren Änderungen, die im Namen der Freien Hansestadt Bremen unter-
zeichnet werden, ist eine Beschlussfassung zur Ermächtigung im Senat einzuholen. 

B. Lösung 
 
Mit Verlängerung der Übertragung ist eine neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
über die Federführung des Landkreises Rotenburg (Wümme) bis zum 31.12.2031 zu 
schließen. 

C. Alternativen 
 
Zur Frage von Alternativen zu einer neuen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über 
die Federführung des Landkreises Rotenburg (Wümme) wäre zu diskutieren, ob 

• die Stadtgemeinde Bremen selber die Federführung übernimmt oder  
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• ob die Stadtgemeinde Bremen ihre Interessen unabhängig von den anderen 
beteiligten Gebietskörperschaften gegenüber der Rendac Rotenburg GmbH 
und der Tierseuchenkasse alleine vertritt.  

 
Dagegen spricht zum einen, dass das ganze Gebiet der Tierkörperbeseitigung mit der 
hochkomplizierten Rechtsetzung, den technischen Erfordernissen, der hochkomple-
xen Ermittlung und Verteilung der Kosten zwischen den Gebietskörperschaften und 
der Tierseuchenkasse für eine Federführung einen Personalbedarf von 0,5 Vollzeit-
äquivalenten eines E11-Arbeitsplatzes bedarf. Dabei ist noch die Einbindung des 
Amtsleiters des Veterinäramtes Rotenburg sowie einer Volljuristin des Landkreises un-
berücksichtigt. Zum anderen liegt die Tierkörperbeseitigungsanstalt der Rendac Ro-
tenburg GmbH als EU-zugelassener Verarbeitungsbetrieb im Landkreis Rotenburg 
und untersteht der direkten Überwachung des Veterinäramtes Rotenburg.  
 
Für die Federführung durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) ist also wirtschaftlich 
und auch fachlich keine Alternativen gegeben. Das Verfahren hat sich über Jahr-
zehnte bewährt. 

D. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprüfung / 
      Klimacheck 
 
Der federführende Landkreis Rotenburg erhält für den von ihr zu betreibenden Auf-
wand bei der Durchführung dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung entsprechend 
0,5 Vollzeitäquivalenten eines E11-Arbeitsplatzes gem. KGSt-Gutachten ab dem 
01.01.2027 einen betragsmäßigen Ausgleich in Höhe von insgesamt 47.050 € p. a. 
Seit 2021 belief sich der betragsmäßige Ausgleich auf 40.350 € p. a. 
 
Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung werden die Kosten zu gleichen Teilen 
zwischen den 14 beteiligten Gebietskörperschaften aufgeteilt.  
 
Somit erhöhen sich die Kosten für die Stadtgemeinde Bremen ab dem 01.01.2027 um 
rund 478,00 € p.a./Jahr auf insgesamt rund 3.360 € p.a./Jahr. 
 
Diese Mittel stehen auf der Haushaltsstelle (Hst.) 3501/531 15-3 ‚Kosten der Tierkör-
perbeseitigung‘ auskömmlich zur Verfügung. Die gestiegenen Kosten können durch 
die ansteigenden Anschläge 2027 bzw. Planwerte ab 2028 innerhalb der beschlosse-
nen Haushalte und der Finanzplanung bzw. deren Fortschreibung kompensiert wer-
den. 
 
Zur haushaltsrechtlichen Absicherung der neuen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
über die Federführung des Landkreises Rotenburg (Wümme) ist die Erteilung einer 
zusätzlichen Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 16.800 € bei der vorgenannten Haus-
haltsstelle erforderlich mit einer Abdeckung i.H.v. 3.360 € p.a. im Zeitraum 2027-2031. 
Beim Abschluss der Vereinbarung handelt es sich nicht um ein laufendes Geschäft im 
Sinne von § 38 Abs. 5 LHO. Zum Ausgleich wird die bei der Hst. 3995/971 11-8 global 
veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe nicht in Anspruch genom-
men. Die Erteilung der zusätzlichen Verpflichtungsermächtigung kann im Rahmen des 
§ 10 Abs. 4 Nr. 4 Haushaltsgesetz der Stadtgemeinde Bremen durch den Senator für 
Finanzen erfolgen. Die barmittelmäßige Abdeckung i.H.v. 3.360 € p.a. ab 2027 erfolgt 
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innerhalb der Anschläge 2027 bzw. der Ansätze der Finanzplanung ab 2028 bzw. de-
ren Fortschreibung bei der Hst. 3501/531 15-3 ‚Kosten der Tierkörperbeseitigung‘.  
 
Personalwirtschaftliche Auswirkungen entstehen durch die Verwaltungsvereinbarung 
nicht. 
 
Alle Geschlechter sind von der Verwaltungsvereinbarung in gleicher Weise betroffen. 
 
Die Beschlüsse in der Senatsvorlage haben, auf Basis des Klimachecks, voraussicht-
lich keine Auswirkungen auf den Klimaschutz. 

E. Beteiligung/ Abstimmung 
 
Die Vorlage ist mit dem Senator für Finanzen und der Senatskanzlei abgestimmt. 

F. Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
 
Einer Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz steht nichts entgegen. 

G. Beschluss 
 
1. Der Senat stimmt der anliegenden öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Fe-

derführung des Landkreises Rotenburg (Wümme) zu. 
 
2. Der Senat ermächtigt die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucher-

schutz zur Unterzeichnung der anliegenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im 
Namen der Freien Hansestadt Bremen und stimmt dem dargestellten Eingehen 
von Verpflichtungen i.H.v. 16.800 € für die Jahre 2027 bis 2031 sowie der entspre-
chenden Finanzierung zu. 

 
3. Der Senat bittet die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutzes 

der städtischen Deputation für Gesundheit, Pflege und Verbraucherschutz die öf-
fentlich-rechtliche Vereinbarung zur Kenntnis zu geben. 
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